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Hausbrunnen-Wasseruntersuchung / Wasserbus des Landes OÖ. 

 
Über Ersuchen der Marktgemeinde Kopfing  
wurde vom Land OÖ. für den  31. März 2005 
u. Juli 2005 (Tag noch nicht genau bekannt) 
jeweils ein 1-tägiger Einsatz des Wasser-
messbusses zugesagt. Mit dieser Aktion haben 
Hausbrunnenbesitzer eine kostengünstige 
Möglichkeit, das Trinkwasser von einer 
fachkundigen Stelle chemisch und 
bakteriologisch untersuchen zu lassen.  
Pro Untersuchungstag können 13 Wasser-
proben genommen und im Laborbus 
ausgewertet werden.  
Die Kosten für einen Gesamt-Trinkwasser-
befund einschließlich Lokalaugenschein vor 
Ort und einer bakteriologischen Analyse 
betragen EUR 50,--. In Anbetracht der 
Wichtigkeit von einwandfreiem und 
genusstauglichem Trinkwasser wird diese 
Aktion von der Gemeinde unterstützt und 
organisiert. 
Wenn Sie Interesse haben, Ihr Trinkwasser 

untersuchen zu lassen, so melden Sie sich 
beim Marktgemeindeamt (bei Herrn Josef 
Grünberger,  Tel. 07763/2205-13) oder per  
e-Mail (gemeinde@kopfing.ooe.gv.at) an.  
Weil diese Aktion auf insgesamt 26 
Wasserproben beschränkt ist, erfolgt die 
Teilnahme in der Reihenfolge der Anmeldung. 

Dieser Wasserbefund wird auch für die 
Inanspruchnahme der Befreiung vom 
Wasserbezug aus der Öffentl. Wasserver-
sorgungsanlage anerkannt. 

mailto:gemeinde@kopfing.ooe.gv.at
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ZECKENSCHUTZIMPFUNG 
(FSME-Schutzimpfung) 

 

Der öffentliche Gesundheitsdienst führt auch heuer in unserer Gemeinde wieder eine Impfaktion gegen die 
Zeckenkrankheit für Kinder und Erwachsene durch, die am  
 

Donnerstag, 7. April 2005 von 10:00 – 11:15 Uhr 
 
in der Volksschule Kopfing stattfindet. 
 
Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine gefährliche Infektionskrankheit der Gehirnhäute, die bleibende 
Schäden zur Folge haben kann. 
Die Impfung gegen die durch Zeckenbiss übertragene Gehirn(haut)entzündung ist ab dem vollendeten 1. Lebens-
jahr möglich. Der größtmögliche Impfschutz wird erst nach drei Teilimpfungen erreicht.  
 

Impfintervalle: 
Die Grundimmunisierung gegen FSME besteht aus 3 Teilimpfungen. Nach der 1. Teilimpfung 
2. Teilimpfung   -> nach etwa 1 Monat 
3. Teilimpfung   -> 9 – 12 Monate nach der 2. Teilimpfung 
1. Auffrischungsimpfung  -> 3 Jahre nach der 3. Teilimpfung 
weitere Auffrischungen  -> alle 5 Jahre – für Impflinge bis zum 60. Lebensjahr 
     alle 3 Jahre – für Personen ab dem 60. Lebensjahr 
 

Kosten der Impfung (Impfstoff und Arzthonorar insgesamt): 
€ 12,80...........................für Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr 
€ 14,60...........................für Personen vom 15. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 
€ 17,40...........................für Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 
€   3,63...........................für Impflinge lt. Sonderregelung ab dem 3. unversorgten Kind 
 

Personen, die gesetzlich krankenversichert oder als Angehörige anspruchsberechtigt sind und denen die Kosten 
nicht vom zuständigen Unfallversicherungsträger (AUVA, SVA. d. Bauern) ersetzt werden, erhalten vom 
zuständigen Krankenversicherungsträger einen Kostenzuschuss (mindestens € 3,63). 
Ab dem dritten und allen weiteren unversorgten Kindern, sofern sich das erste und zweite unversorgte Kind der 
Schutzimpfung bereits unterzogen haben, werden für den Impfstoff 3,63 Euro eingehoben (die vom Kranken-
versicherungsträger rückerstattet werden).  
Sie werden ersucht, das dritte und jedes weitere unversorgte Kind (=solange Familienbeihilfe bezogen wird) am 
Anmeldeformular jeweils anzukreuzen! 

 
Zur Impfung mitzubringen sind: 

 Anmeldeformular - vollständig ausgefüllt 
 Impfkosten in bar - um längere Wartezeiten zu vermeiden, wenn möglich, Betrag bitte genau 

mitbringen!! 
 Zeckenschutz-Impfkarte (außer bei 1. Teilimpfung) 

 
Die Impfung gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis wird im Allgemeinen gut vertragen. Lokale Reaktionen, wie 
Rötung und Schwellung im Bereich der Stichstelle und Mitbeteiligung der benachbarten Lymphdrüsen können 
vereinzelt auftreten, klingen aber sehr rasch wieder ab. 

 

Auf Grund der geänderten Impfintervalle ist es nicht mehr möglich, alle Impflinge persönlich 
einzuladen, die nach den neuen Richtlinien heuer zur Impfung fällig wären. 
Die Anmeldung zur Impfung erfolgt mittels umseitigem Anmeldeformular,  das ausgefüllt zur 
Impfung mitzunehmen ist. 

 
Weitere Anmeldeformulare liegen beim Marktgemeindeamt auf.  
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Postentgelt bar bezahlt ! 
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